
Fachangestellte/
Fachangestellter für 
Bäderbetriebe 

Welche Fort-und 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
gibt es?

•	Fachspezifische	Lehrgänge

•	Meisterprüfung	zur/zum	geprüften	Meisterin/	
	 Meister	für	Bäderbetriebe

•	Fortbildungsprüfung	zur/zum	
	 Bäderbetriebsleiterin/Bäderbetriebsleiter	

•	Studium	in	den	Bereichen	Sport	und	Fitness

•	Fachwirt/in	Sport,

•	Wellnessberater/in

•	Animateur/in

Ministerium für
Bildung und Kultur
Zuständige Stelle für die 
Berufsbildung zum/zur 
Fachangestellten für Bäderbetriebe
Trierer	Straße	33,	66111	Saarbrücken
Postfach	10	24	52,	66024	Saarbrücken
Telefon	(0681)	501-7489
E-Mail:	presse@bildung.saarland.de
www.bildung.saarland.de
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Weiter?



Fachangestellte/
Fachangestellter 
für Bäderbetriebe 

Ein Dienstleistungsberuf 
mit Zukunft 

Wasserqualität	überprüfen,	
Seepferdchen	abnehmen,	Betreuen	
von	Besuchern	–	mit	der	Ausbildung	
als	Fachangestellte/r	für	Bäderbetriebe	
wirst	du	der	Chef	im	Bad	und	sorgst	dafür,	
dass	alles	seine	Richtigkeit	hat,	z.B.	in:

•	 Hallenbäder

•	 Freibäder

•	 Freizeit-	und	Spaßbäder

•	 Strandbäder

•	 Badeseen

•	 …

Wo?
Was?

Wie?

Fachangestellte/r
für Bäderbetriebe

•	 sorgen	für	die	Sicherheit	in	Schwimmbädern

•	 beaufsichtigen	und	betreuen	die	Badegäste	
	 in	den	verschiedensten	Badeeinrichtungen

•	 erteilen	Schwimmunterricht	

•	 bieten	nach	den	Wünschen	der	Badegäste	ein
	 entsprechendes	Spiel-	und	Sportarrangement	an

•	 überwachen	die	technischen	Anlagen	

•	 überprüfen	die	Wasserqualität

•	 führen	Reinigungs-	und	
	 Desinfektionsarbeiten	durch

•	 wirken	bei	Verwaltungsaufgaben	
	 und	in	der	Öffentlichkeitsarbeit	mit

•	 …

Wie wird man Fachangestellte/r 
für Bäderbetriebe

Die	Ausbildung	dauert	3	Jahre	und	

findet	in	Betrieb	und	Berufsschule	statt,	

unter	bestimmten	Voraussetzungen	

kann	die	Ausbildungszeit	verkürzt	werden.

Nach	4,5	Jahren	Berufspraxis	im	

Bereich	Bäderbetrieb	ist	auch	eine	

Zulassung	zur	Abschlussprüfung	

nach	§45	Abs.	2	BBiG	möglich.


